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TÜV NORD Systems

Zugelassene Überwachungsstelle Reg.-Nr.: ZLS-IS-8/05

Prüfbescheinigung der ZÜS:

Vor Inbetriebnahme der 

Baugruppe(n) / Anlage wird 

eine Prüfung gemäß §15 

BetrSichV durchgeführt und 

bescheinigt.
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Diagramm 1: Behälter gemäß Artikel 3 Nummer 1.1 Buchstabe a) erster Gedankenstrich

(Gasbehälter, gefährliche Fluide, z.B. Sammler in NH3-Kälteanlage)

- Kategorie I, II oder
- Kategorie III oder IV, sofern der maximal zulässige Druck PS nicht

mehr als ein bar beträgt,
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Diagramm 2: Behälter gemäß Artikel 3 Nummer 1.1 Buchstabe a) zweiter Gedankenstrich

(Gasbehälter, nicht gefährliche Fluide, z.B. Sammler in R 134a-Kälteanlage)

- Kategorie I oder
- Kategorie II oder III, sofern der maximal zulässige Druck PS nicht

mehr als ein bar beträgt,



 
 

www.SV-Gringel.de 
 

 

Dr. Meinolf Gringel │Leiter der Prüfstelle für Kälte-, Klima-, und Wärmetechnik  │ Essen, den 29.10.201726



 
 

www.SV-Gringel.de 
 

 

Dr. Meinolf Gringel │Leiter der Prüfstelle für Kälte-, Klima-, und Wärmetechnik  │ Essen, den 29.10.201727



 
 

www.SV-Gringel.de 
 

 

Dr. Meinolf Gringel │Leiter der Prüfstelle für Kälte-, Klima-, und Wärmetechnik  │ Essen, den 29.10.201728



 
 

www.SV-Gringel.de 
 

 

WICHTIGE INHALTE DER BETRIEBSICHV BZGL. KÄLTEANLAGEN

Dr. Meinolf Gringel │Leiter der Prüfstelle für Kälte-, Klima-, und Wärmetechnik  │ Essen, den 29.10.201729

▪Anwendungsbereich

▪Befähigte Person

▪Füllanlagen

▪Wesentliche Änderungen

▪Erstmalige Prüfung vor Inbetriebnahme

▪Wiederkehrend Prüfungen

▪Anlagenprüfungen



 
 

www.SV-Gringel.de 
 

 

Dr. Meinolf Gringel │Leiter der Prüfstelle für Kälte-, Klima-, und Wärmetechnik  │ Essen, den 29.10.201730



 
 

www.SV-Gringel.de 
 

 

Dr. Meinolf Gringel │Leiter der Prüfstelle für Kälte-, Klima-, und Wärmetechnik  │ Essen, den 29.10.201731

(5) Änderung einer überwachungsbedürftigen Anlage im Sinne dieser
Verordnung ist jede Maßnahme, bei der die Sicherheit der Anlage
beeinflusst wird. Als Änderung gilt auch jede Instandsetzung, welche
die Sicherheit der Anlage beeinflusst.

(6) Wesentliche Veränderung einer überwachungsbedürftigen Anlage
im Sinne dieser Verordnung ist jede Änderung, welche die
überwachungsbedürftige Anlage soweit verändert, dass sie in den
Sicherheitsmerkmalen einer neuen Anlage entspricht.

Betriebssicherheitsverordnung

§ 2 Begriffsbestimmungen
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V<100l

V<100l

(5) Änderung einer überwachungsbedürftigen Anlage im Sinne dieser
Verordnung ist jede Maßnahme, bei der die Sicherheit der Anlage
beeinflusst wird. Als Änderung gilt auch jede Instandsetzung, welche
die Sicherheit der Anlage beeinflusst.

(6) Wesentliche Veränderung einer überwachungsbedürftigen Anlage
im Sinne dieser Verordnung ist jede Änderung, welche die
überwachungsbedürftige Anlage soweit verändert, dass sie in den
Sicherheitsmerkmalen einer neuen Anlage entspricht.
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V<100l

V>100l

(5) Änderung einer überwachungsbedürftigen Anlage im Sinne dieser
Verordnung ist jede Maßnahme, bei der die Sicherheit der Anlage
beeinflusst wird. Als Änderung gilt auch jede Instandsetzung, welche
die Sicherheit der Anlage beeinflusst.

(6) Wesentliche Veränderung einer überwachungsbedürftigen Anlage
im Sinne dieser Verordnung ist jede Änderung, welche die
überwachungsbedürftige Anlage soweit verändert, dass sie in den
Sicherheitsmerkmalen einer neuen Anlage entspricht.
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4.1   Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen vor der erstmaligen 

Inbetriebnahme

5.3   Lüftungsanlagen, Gaswarneinrichtungen etc.

5.2   Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll- und Regelvorrichtungen

5.1   Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen (wiederkehrend)
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Die Definition einer dauerhaft geschlossene Kälteanlagen erfolgt in der DIN 

EN 378 1:

3.1.7 dauerhaft geschlossene Anlage

Kälteanlage, in der alle kältemittelführenden Teile durch Schweißen, 

Hartlöten oder eine vergleichbare nicht lösbare Verbindung dicht 

zusammengebaut sind, die Ventile mit Kappen und Serviceanschlüsse mit 

Kappen enthalten kann, die die ordnungsgemäße Instandsetzung oder 

Entsorgung ermöglichen, und die unter einem Druck von mindestens einem 

Viertel des maximal zulässigen Drucks eine geprüfte Leckagerate von 

weniger als 3 Gramm je Jahr aufweist

Anmerkung: Das Thema „technisch 

dauerhaft dicht“ in Bezug auf Kälteanlagen, 

wird in den folgenden Regelwerken 

weiterführend präzisiert TRBS 2152, TRGS 

und 722 TRwS 780
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DWA-A 780-1:2018-05

TECHNISCHE REGEL WASSERGEFÄHRDENDER STOFFE (TRWS) - OBERIRDISCHE ROHRLEITUNGEN - TEIL 1: 

ROHRLEITUNGEN AUS METALLISCHEN WERKSTOFFEN

Stand: Sept. 2018

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann43
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ich denke die Fußnote 1 

bildet die Schnittmenge zur zur Brennbarkeit.



Engineering. Insight. Values.18.03.2024 Fußzeile ändern -> Einfügen -> Kopf- und FußzeileFolie 47

Technisch dauerhaft dichte Kälteanlage

Ein Kältekreislauf welcher ausschließlich aus technisch dauerhaft dichten Komponenten (z.B. 

Armaturen etc.) besteht und bei dem sämtliche Verbindungen technisch dauerhaft dicht 

ausgeführt sind.
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VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

Dr.-Ing. Meinolf Gringel

Von der Industrie- und Handelskammer

Dortmund öffentlich bestellt und vereidigter

Sachverständiger für Kältetechnik

bekannt gegeben nach §29b BImSchG durch 

das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Nordrhein-Westfalen (LANUV)

SV-Gringel.de
Papenbuschstrasse 10

59199 Bönen

Tel: 02383/5870051

Mobil: 0160 90828560

e-mail: Meinolf@SV-Gringel.de

Weitere Informationen finden Sie unter:  www.SV-Gringel.de

Meinolf@SV-Gringel.de
http://www.sv-gringel.de/
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